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Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für ABC-Schutz (KomABC) im   
Rahmen der Teilrevision der Biozidprodukteverordnung (VBP; SR 813.12) 
 
 
Die Eidg. Kommission für ABC-Schutz (KomABC) bedankt sich für die Möglichkeit, im Rahmen 
des Vernehmlassungsverfahrens zur Teilrevision der Biozidprodukteverordnung (VBP; SR 
813.12) eine Stellungnahme einzureichen. 
Die KomABC hat die Unterlagen sorgfältig geprüft und kommt zum Schluss, dass mit den vor-
geschlagenen Anpassungen der Biozidprodukteverordnung (VBP; SR 813.12) und der Che-
mikalienverordnung (ChemV; SR 813.11) die Risiken durch Biozidprodukte verringert werden 
können. Sie möchte im Speziellen auf drei Punkte eingehen: 

• Die lebenswichtige Ressource Wasser kann mit der Einführung von Reduktionszielen 
und Indikatoren zur Überprüfung der Grenzwerte wesentlich besser geschützt werden. 

• Auch die neue Mitteilungspflicht für das Inverkehrbringen von Biozidprodukten wird be-
grüsst. Dadurch werden einerseits wertvolle Daten zur Erstellung von Risikoanalysen 
zur Verfügung stehen und andererseits wird sich die Möglichkeit bieten, Trends in der 
Vermarktung von gefährlichen Chemikalien zu erkennen. Hier ist allerdings anzumer-
ken, dass mit dieser neuen Massnahme der Import aus dem Ausland durch Privatper-
sonen sowie der Onlinehandel nicht erfasst werden. 

• Mit der Anpassung des Artikels 75 ChemV wird der Vollzug durch die kantonalen Voll-
zugsbehörden gestärkt. Dies entspricht aus der Sicht der KomABC einer sinnvollen 
Lösung im Rahmen des Verbraucherschutzes hinsichtlich ABC-Gefahren. 
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Zusammenfassend hält die Kommission fest, dass sie unter Berücksichtigung der Aspekte des 
Schutzes der Bevölkerung und deren Lebensgrundlage sowie des Schutzes von Tieren und 
Umwelt gegen ABC-Gefahren (ABC-Schutz) keine Einwände zu den vom Bundesamt für Ge-
sundheit vorgeschlagenen Änderungen hat. 
 
Freundliche Grüsse 
Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz 
 
Sig. elo. 
 
Dr. Anne Eckhardt 
Präsidentin 
 
 
 
 
 
Kopie an 
- Mitglieder KomABC, FKS, EFBS, EKAH, KNS, KSR 


